
AQAS e.V. – Leitfaden zur Erstellung eines Akkreditierungsantrags 1 

AQAS e.V. 
Agentur für Qualitätssicherung durch  

Akkreditierung von Studiengängen 
In der Sürst 1 | 53111 Bonn 

info@aqas.de | www.aqas.de 
 _______________________________________________________________________________________________________________________   

 

Leitfaden zur Erstellung eines Akkreditierungsantrags 

(Beschluss der Akkreditierungskommission vom 17.05.2011) 

Vorbemerkung 

Der vorliegende Leitfaden richtet sich an Hochschulen, die einen oder mehrere Studiengänge erst-

mals oder erneut akkreditieren lassen. Er soll eine Orientierung im Hinblick auf die Strukturierung 

und die Inhalte des Akkreditierungsantrags geben. Der Leitfaden orientiert sich an den Kriterien des 

Akkreditierungsrates zur Akkreditierung von Studiengängen (i. d. F. vom 10.12.2010), deren Einhal-

tung bei der Akkreditierung überprüft werden muss. Im Leitfaden finden Sie bei den einzelnen Fragen 

Verweise auf die jeweiligen Kriterien. 

Wir bitten Sie, 

 den Leitfaden nicht als Fragebogen zu betrachten, sondern zu den einzelnen Kapiteln („Qualifika-

tionsziele und Profil des Studiengangs“, „Curriculum“, „Berufsfeldorientierung“, „Studierbarkeit 

des Studiengangs“, „Personelle und sächliche Ressourcen“, „Qualitätssicherung“) einen fortlau-

fenden Text zu verfassen, 

 besondere Merkmale eines Studiengangs, die im Leitfaden nicht thematisiert werden, an geeig-

neter Stelle im Antrag darzustellen, 

 Fragen im Leitfaden, die sich auf spezifische Fälle beziehen (z. B. nur auf Masterstudiengänge), in 

anderen Fällen selbstverständlich zu ignorieren, 

 dann, wenn Sie mehrere Studiengänge in einem Antrag dokumentieren, nur bei den Aspekten zu 

differenzieren, in denen sich die Studiengänge unterscheiden; alle Aspekte, die für mehrere Stu-

diengänge zutreffen, sollten dagegen grundsätzlich nur einmal dokumentiert werden, 

 Wiederholungen im Akkreditierungsantrag zu vermeiden, sondern bei Bedarf mit Verweisen zu 

arbeiten, 

 bei Fragen und Unsicherheiten bitte Rücksprache mit der Geschäftsstelle von AQAS zu halten, 

bevor Sie sich z. B. auf Grund von Missverständnissen unnötige Arbeit machen. 

Der Leitfaden kann sowohl für Erst- als auch für Reakkreditierungsverfahren benutzt werden, da die 

Kriterien des Akkreditierungsrates in beiden Fällen im Wesentlichen identisch sind. Allerdings liegt 

der Fokus im Verfahren bei der Erstakkreditierung stärker auf der Konzeption, bei der 

Reakkreditierung stärker auf der Umsetzung, Beobachtung und Weiterentwicklung eines Studien-

gangs durch die Hochschule. Fragen, die in diesem Sinne für die Erstakkreditierung relevant sind, sind 

im Folgenden mit einem „E“ gekennzeichnet, Fragen, die für die Reakkreditierung relevant sind, mit 

einem „R“. 
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Die Bestandteile der Dokumentation sind: 

a) der Akkreditierungsantrag (inklusive Datenanhang) 

Der Akkreditierungsantrag dient dazu, den zu akkreditierenden Studiengang in seinen wesentlichen 

Zügen sowie gegebenenfalls die seit der vorhergehenden Akkreditierung vollzogenen Veränderungen 

darzustellen.  

Der Datenanhang ist vor allem für die Reakkreditierung relevant und dient der Dokumentation der 

wichtigsten quantitativen und qualitativen Daten zur Durchführung des Studiengangs. Da diese Daten 

nicht selbsterklärend sind, sieht der Leitfaden an verschiedenen Stellen Erläuterungen und Interpre-

tationen der erhobenen Daten und Erkenntnisse vor. Sollte der Studiengang bei der Erstakkreditie-

rung bereits angelaufen sein, bitten wir Sie, bereits vorliegende Daten (z. B. Studierendenzahlen) 

beizufügen, soweit sie zum Zeitpunkt der Antragstellung aussagekräftig sind. 

Adressat des Antrags sind zunächst die Geschäftsstelle von AQAS, die den Antrag auf Vollständigkeit 

prüft, und die Akkreditierungskommission von AQAS, die das Akkreditierungsverfahren eröffnet. Die 

eigentlichen Adressaten des Antrags sind jedoch die Gutachterinnen und Gutachter, die die Bewer-

tung des Studiengangs vornehmen. Für sie sind Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Antrags 

wichtige Aspekte. 

Der Akkreditierungsantrag sollte aus sich heraus verständlich sein. Die Adressaten müssen anhand 

des Antrags die Struktur des Studiengangs mit seinen wesentlichen Strukturelementen und etwaigen 

Besonderheiten sowie ggf. die seit der vorhergehenden Akkreditierung vollzogene Weiterentwick-

lung erkennen können, ohne Detailregelungen (z. B. die Prüfungsordnung) hinzuziehen zu müssen. 

 

b) das Modulhandbuch 

Das Modulhandbuch richtet sich in erster Linie an die Studierenden und legt die strukturierenden 

Elemente des Curriculums (Module) in ihren Inhalten, vor allem aber in den in ihnen angestrebten 

Lernergebnissen und zu erwerbenden Kompetenzen dar. Darüber hinaus erläutert es formale Aspek-

te wie z. B. den Umfang der Module, das Verhältnis von Präsenz- und Selbstlernphasen oder die Prü-

fungsformen. Das Modulhandbuch muss den Studierenden in Übereinstimmung mit den ECTS-

Vereinbarungen in der Regel als Ausdruck oder im Internet zugänglich gemacht werden. Bei 

Reakkreditierungsverfahren muss das Modulhandbuch den aktuellen Stand wiedergeben. 

 

c) die Prüfungs- und Studienordnung 

Die Vorlage der Prüfungs- und Studienordnung dient dazu, zu überprüfen, ob die im Antrag darge-

stellte Struktur des Studiengangs auch ihren Niederschlag in den geltenden rechtlichen Dokumenten 

gefunden hat. Dabei nimmt AQAS keine rechtliche Prüfung der Ordnungen vor; dieses liegt in der 

Verantwortung der Hochschulen. Sollte in Ihrem Bundesland keine separate Studienordnung gefor-

dert sein, reicht selbstverständlich auch bei der Akkreditierung eine Prüfungsordnung aus. 
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d) das Diploma Supplement 

Das Diploma Supplement macht die Struktur des Studiengangs, die individuelle Ausgestaltung des 

Studiums sowie die damit erworbenen Kompetenzen der Absolventinnen und Absolventen gegen-

über Dritten (entsendende und aufnehmende Hochschulen beim Studierendenaustausch, Arbeitge-

ber) sichtbar. 

 

Umfang 

AQAS geht aufgrund der bisherigen Erfahrungen davon aus, dass der Antrag für einen Studiengang 30 

Seiten Text (exklusive Datenanhang, Modulhandbuch und sonstiger Anhänge) nicht überschreiten 

muss. Sollen mehrere Studiengänge in einem Verfahren akkreditiert werden, kann der Umfang grö-

ßer sein. In diesen Fällen sollte beachtet werden, dass Aspekte, die für mehrere Studiengänge zutref-

fen, nur einmal dokumentiert werden.  

 

 

 

 

 

Technische Hinweise zum Antrag 

Um die Anträge leichter handhaben zu können, haben sich folgende Verfahrensweisen bewährt, 

um deren Beachtung wir die Antragsteller bitten: 

 Bitte schicken Sie uns für die Eröffnung Ihres Akkreditierungsverfahrens zunächst ein ge-

drucktes Exemplar des Antrags sowie eine elektronische Version (E-Mail oder CD). 

 Die endgültige Version Ihres Antrags (also die Version, die wir an die Gutachterinnen und 

Gutachter weiterleiten) benötigen wir erst nach der Eröffnung des Verfahrens in elektro-

nischer Fassung sowie in der Regel in sechs gedruckten  

Exemplaren.  

 Der Antrag sollte nach Möglichkeit mit einer Spiralbindung versehen sein.  

 Der Antrag (inklusive aller Anlagen wie Prüfungsordnungen, Diploma Supplement, etc.) 

und das Modulhandbuch sollten separat gebunden werden. 

 

Bitte schicken Sie uns keine Aktenordner! 



AQAS e.V. – Leitfaden zur Erstellung eines Akkreditierungsantrags 4 

(E/R) Deckblatt Akkreditierungsantrag 

Bitte versehen Sie den Akkreditierungsantrag mit einem Deckblatt nach dem folgenden Muster: 

 

Hochschule  

Fachbereich/Fakultät  

Dekan/Dekanin  

Ansprechpartner/in im Fach (Name, Adresse, 

Telefon, Fax, E-Mail) 

 

Bezeichnung des Studiengangs:  

Fachwissenschaftliche Zuordnung [   ] Naturwissenschaften, Mathematik 

[   ] Ingenieurwissenschaften, Informatik 

[   ] Medizin, Pflege- und Gesundheitswissenschaften 

[   ] Sprach- und Kulturwissenschaften 

[   ] Sozial-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 

[   ] Kunst, Musik, Design, Architektur 

[   ] Lehramt 

Regelstudienzeit in Semestern  

Abschlussgrad  

Art des Studiengangs [   ] grundständig                         

[   ] konsekutiv           

[   ] weiterbildend    

Wann ist das Studienangebot angelaufen?   

Studienform [   ] Vollzeit 

[   ] berufsbegleitend 

[   ] Teilzeit 

[   ] Fernstudium 

[   ] dualer Studiengang 

[   ] Sonstige: ... 
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(E/R) Bestätigung des Rektorats/des Präsidiums: 

Die Rektorin/Präsidentin/Der Rektor/Präsident bestätigt hiermit, dass für den vorliegenden Studien-

gang/die vorliegenden Studiengänge eine Kapazitätsprüfung stattgefunden hat und die Lehrkapazität 

für die Dauer der Akkreditierung (i. d. R. fünf bei erstmaligen Akkreditierungen bzw. sieben Jahre bei 

Reakkreditierungen) für ausreichend befunden wurde. Die im Antrag gemachten Angaben über die 

personelle und sächliche Ausstattung entsprechen den Tatsachen zum Zeitpunkt der Antragstellung. 

Darüber hinaus wird bestätigt, dass die Prüfungsordnung einer juristischen Prüfung unterzogen wur-

de. 

Ort, Datum     Unterschrift Rektor/in bzw. Präsident/in 

 

I.  Einbettung des Studiengangs in die Hochschule 

 (E/R) Bitte geben Sie einen kurzen Überblick über die Struktur der Hochschule (Profil der Hoch-

schule, Lehr- und Forschungsschwerpunkte, Fakultäten/Fachbereiche, Zahl und Verteilung der 

Studierenden etc.). 

 (E/R) An welchem Fachbereich bzw. an welcher Fakultät ist der Studiengang angesiedelt? Was 

kennzeichnet den Fachbereich/die Fakultät und sein/ihr Lehr- und Forschungsprofil? 

 

II.  Der Studiengang 

Rahmendaten zum Studiengang 

(E/R) Studiengangsbezeichnung  xyz 

(E/R) Abschlussgrad z. B. Master of Science (M.Sc.) 

(R) Datum der vorangegangenen Akkreditierung TT.MM.JJ 

(R) Akkreditierung bis TT.MM.JJ 

(R) Agentur, die das vorangegangene Akkreditie-
rungsverfahren durchgeführt hat 

AQAS/ASIIN/ZEVA/ACQUIN etc. 

(R) Ergebnis der vorangegangenen Akkreditierung  Akkreditierung mit/ohne Auflagen 
 

(R) Befristung der Auflagenerfüllung  TT.MM.JJ 

(R) Datum der Auflagenerfüllung (Bestätigung der 
Agentur) 

TT.MM.JJ 

(E/R) Start des Studienbetriebs  

(R) Anzahl der bisherigen Absolventinnen und 
Absolventen und Absolventenjahrgänge 

 

(E/R) Geplante Aufnahmezahl und Turnus der 
Aufnahme in den Studiengang 
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(R) Listen Sie ggf. die Auflagen und Empfehlungen aus der vorangegangenen Akkreditierung auf: 

Auflagen: 

 

Empfehlungen: 

 

1. Profil und Ziele des Studiengangs 

Studiengangsziele 

 (E/R) Welche Qualifikationsziele fachlicher und überfachlicher Art werden mit dem Studiengang 

angestrebt? (Kriterium  2.1) 

 (E/R) Bachelor- und Master-Studiengänge sollen die Studierenden zu zivilgesellschaftlichem En-

gagement befähigen und zu deren Persönlichkeitsentwicklung beitragen. In welcher Weise wer-

den diese Ziele beim vorliegenden Studiengang berücksichtigt? (Kriterium 2.1) 

 (R) Inwiefern haben sich die fachlichen und überfachlichen Qualifikationsziele als sinnvoll erwie-

sen? Wird die Einschätzung durch Ergebnisse aus dem Prozess der Qualitätssicherung (z. B. durch 

Verbleibstudien, Evaluationen etc.) gestützt? Wurden in dieser Hinsicht gegebenenfalls Änderun-

gen vorgenommen?  

 (E/R) Für Master-Studiengänge: Ist der Studiengang konsekutiv oder weiterbildend? Bitte erläu-

tern Sie bei weiterbildenden Studiengängen an geeigneter Stelle, inwieweit der Studiengang in-

haltlich an eine qualifizierte Berufstätigkeit anknüpft. (Kriterium 2.2) 

 (E/R) Für Master-Studiengänge: Wird der Studiengang einem Profiltyp (stärker anwendungsori-

entiert/stärker forschungsorientiert) zugeordnet?1  Wenn ja: Bitte begründen Sie die Zuordnung 

des Master-Studiengangs unter Rückgriff auf die im Beschluss des Akkreditierungsrates vom April 

2004 genannten Deskriptoren. Wenn nein: Handelt es sich um einen „lehramtsbezogenen“ oder 

einen „künstlerischen“ Studiengang? (Kriterium 2.2) 

 (E/R) Abschlussgrad: Welcher akademische Grad wird den Absolventinnen und Absolventen ver-

liehen? In ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen kann je nach inhaltlicher Ausrichtung „En-

gineering“ oder „Science“ vergeben werden, in wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen 

„Arts“ oder „Science“. Bitte begründen Sie in diesen Fällen den vorgesehenen Abschlussgrad. 

(Kriterium 2.2) 

 

                                                           
1  Die Zuordnung ist nach den aktuellen Vorgaben der KMK fakultativ. 
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Internationale Ausrichtung 

 (E/R) Verfügt der Studiengang in besonderer Weise über ein internationales Profil (z. B. Joint 

Degree, Double Degree, verpflichtender Auslandsaufenthalt, fremdsprachiges Lehrangebot 

o. ä.)? 

 (E/R) Welche Strukturen existieren, um den Austausch von Studierenden zu unterstützen (z. B. 

spezifische Beratungsangebote, Sprachkurse, Learning Agreements)? 

 (R) Wie viele Studierende integrieren einen Auslandsaufenthalt in das Studium? Wie hoch ist der 

Anteil ausländischer Studierender im Studiengang? 

 

Nur für Studiengänge mit besonderem Profilanspruch (Kriterium 2.10) 

Studiengänge mit besonderem Profilanspruch sind nach der Definition des Akkreditierungsrates ins-

besondere: Duale Studiengänge, weiterbildende Masterstudiengänge, Fernstudiengänge, eLearning-

Studiengänge, Teilzeitstudiengänge, Intensivstudiengänge und Studiengänge im Rahmen der Lehrer-

bildung. 

Orientieren Sie sich bei der Darstellung der Besonderheiten solcher Studiengänge bitte an der Hand-

reichung der AG „Studiengänge mit besonderem Profilanspruch“2 des Akkreditierungsrates vom 

10.12.2010. 

 

Nur für kooperative Studiengänge: Studiengangsbezogene Kooperationen 

Für den Fall, dass die Hochschule andere Organisationen mit der Durchführung von Teilen des Stu-

diengangs beauftragt oder sie daran beteiligt: 

 (E/R) Mit welchen anderen Hochschulen, Unternehmen oder sonstigen Einrichtungen wird in 

Bezug auf die Durchführung des Studiengangs kooperiert? Wie sind die Kooperationen ausgestal-

tet? Welche Vereinbarungen liegen den Kooperationen zu Grunde? Dokumentieren Sie die Ver-

einbarungen bitte im Anhang. (Kriterium 2.6) 

 (E/R) Auf welche Weise gewährleistet die Hochschule die Umsetzung und Qualität des 

Studiengangskonzepts? (Kriterium 2.6) 

 (R) Haben sich die Kooperationen als tragfähig erwiesen? Wurden Änderungen im Hinblick auf 

die Ausgestaltung von Kooperationen oder die Auswahl von Kooperationspartnern vorgenom-

men? 

 

                                                           
2 Diesen Beschluss finden Sie auf den Internetseiten des Akkreditierungsrates (www.akkreditierungsrat.de). 
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Zulassung zum Studium 

 (E/R) Welche formalen Zugangsvoraussetzungen gelten für den Studiengang? Welche weiteren 

studiengangsspezifischen Voraussetzungen (z. B. Sprachkenntnisse, Berufserfahrungen, künstle-

rische Eignung) sind gegebenenfalls für den Studiengang vorgesehen? (Kriterium 2.3) 

 (E/R) Für den Fall, dass es ein Auswahlverfahren für den Studiengang gibt: Wie ist dieses ausge-

staltet? (Kriterium 2.3) 

 (E/R) Wie ist das Anerkennungsverfahren für außerhalb des Hochschulbereichs erworbene Kom-

petenzen und Fähigkeiten für den Studiengang geregelt? (Kriterium 2.3) 

 (E/R) Gibt es gegebenenfalls Maßnahmen, die darauf zielen, dass die Studierenden mögliche 

Defizite im Hinblick auf die erwartete Eingangsqualifikation ausgleichen können (z. B. Brücken-

kurse)? (Kriterium 2.4) 

 (R) Geben Sie einen kurzen Überblick über die Zusammensetzung der Studierendenschaft des 

Studiengangs anhand der im Anhang dokumentierten statistischen Daten. 

 (R) Inwiefern haben sich die Zugangsvoraussetzungen und das Zulassungsverfahren für den Stu-

diengang als zielführend erwiesen? Wie viele Bewerberinnen und Bewerber kamen im Schnitt auf 

einen Studienplatz? (Kriterium 2.4) 

 

Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit 

 (E/R) Gibt es an der Hochschule ein Konzept zur Geschlechtergerechtigkeit? In welcher Weise 

findet dieses Konzept Anwendung in Bezug auf den Studiengang? (Kriterium 2.11) 

 (E/R) Gibt es an der Hochschule Konzepte zur Förderung der Chancengleichheit für Studierende 

in besonderen Lebenslagen (z. B. Studierende mit Kind), für Studierende mit Behinderung oder 

für Studierende mit spezifischem sozialen Hintergrund? In welcher Weise finden diese Konzepte 

Anwendung in Bezug auf den Studiengang? (Kriterium 2.11) 
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2. Qualität des Curriculums 

Inhalte und Niveau 

 (E/R) Beschreiben Sie die curriculare Struktur des Studiengangs, die wesentlichen curricularen 

Elemente und deren Funktion. Dabei sollte deutlich werden, in welcher Weise Fachwissen und 

fachübergreifendes Wissen sowie fachliche, methodische und generische Kompetenzen vermit-

telt werden. (Kriterium 2.3) 

 (E/R) Konkretisieren Sie bitte in Orientierung am Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschul-

abschlüsse3  (Beschluss der KMK vom 21.4.2005), inwieweit im Rahmen des Curriculums 

das vorhandene Wissen der Studierenden verbreitert bzw. vertieft wird, 

instrumentale, systemische und kommunikative Kompetenzen vermittelt werden. (Kriterium 2.2) 

 (E/R) Bitte stellen Sie einen idealtypischen Studienverlaufsplan graphisch dar. Aus der Darstel-

lung müssen die Lage und der Umfang der Module (in Credits) im Studienverlauf deutlich wer-

den. Erläutern Sie gegebenenfalls im Anschluss, welche Studiengangselemente zeitlich flexibel 

sind. 

 (E/R) Nach welchen Prinzipien erfolgte der Zuschnitt der Module? (Kriterium 2.2/2.3) 

 (E/R) Welche Teile des Curriculums sind Pflicht-, welche Wahlpflichtelemente? (Kriteri-

um 2.2/2.3) 

 (E/R) Welche Teile des Curriculums werden nur in dem zu akkreditierenden Studiengang, welche 

werden auch in anderen Studiengängen angeboten? (Kriterium 2.7) 

 (R) Wurden Veränderungen am Aufbau, am didaktischen Konzept und/oder am Inhalt des Curri-

culums seit der vorangegangenen Akkreditierung vorgenommen? Bitte erläutern Sie diese. 

 

Modulbeschreibungen 

 [E/R] Wie erfolgt die regelmäßige Aktualisierung des Modulhandbuchs? In welcher Form ist das 

jeweils aktuelle Modulhandbuch den Studierenden zugänglich? (Kriterium 2.8) 

 

Mobilitätsfenster 

 (E/R) Falls ein Mobilitätsfenster vorgesehen ist: Wie und an welcher Stelle ist dieses in das Curri-

culum eingebunden? (Kriterium 2.3) 

 

                                                           
3 Nähere Informationen zum Qualifikationsrahmen finden Sie im Kapitel „Beschlüsse und Vorgaben“. 
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3. Berufsfeldorientierung 

Befähigung zur qualifizierten Erwerbstätigkeit  

 [E/R] In welcher Weise berücksichtigt der Studiengang die Befähigung der Studierenden zur Auf-

nahme einer qualifizierten Erwerbstätigkeit? Bitte nennen Sie in diesem Zusammenhang auch 

potentielle Berufsfelder (Kriterium 2.1) 

 [E/R] Durch welche Maßnahmen und curricularen Bestandteile wird die Berufsfeldorientierung 

des Studiengangs unterstützt (z. B. Praktika, Austausch mit Praxisvertretern, Einsatz von Lehrbe-

auftragten etc.)? (Kriterium 2.1) 

 

4. Studierbarkeit des Studiengangs 

Studienorganisation 

 [E/R] Wie sind die Verantwortlichkeiten im Hinblick auf den Studiengang verteilt? (gibt es z. B. 

eine/n Studiendekan/in, eine/n Studiengangsleiter/in, Modulverantwortliche etc.?) (Kriterium 

2.3) 

 [E/R] Wie werden Lehrangebote inhaltlich und organisatorisch (z. B. Vollständigkeit, Überschnei-

dungsfreiheit) aufeinander abgestimmt? Welche Institutionen bzw. Gremien sind dafür zustän-

dig? (Kriterium 2.4) 

 

Nur bei Kombinationsstudiengängen: 

 [E/R] Auf welche Weise gewährleistet die Hochschule die Studierbarkeit des Kombinationsstu-

diengangs auch hinsichtlich der Überschneidungsfreiheit zumindest in den häufig gewählten 

Kombinationen? Gibt es Kombinationen, für die die Überschneidungsfreiheit nicht gewährleistet 

werden kann? Werden die Studierenden darüber informiert?  

(Kriterium 2.4) 

 

Information, Beratung und Betreuung 

 [E/R] Werden Orientierungs- und Einführungsveranstaltungen für den Studiengang angeboten? 

(Kriterium 2.4) 

 [E/R] Wie werden die Studierenden über den vorliegenden Studiengang informiert? Welche 

fachübergreifenden und fachspezifischen Beratungs- und Betreuungsangebote sind vorgesehen? 

(Kriterium 2.4) 

 [E/R] Gibt es spezielle Beratungsangebote für Studierende mit Behinderung bzw. Studierende in 

besonderen Lebenssituationen? (Kriterium 2.4) 
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Modularisierung und Credit-Vergabe 

 [E/R] Welche Lehr- und Lernformen sind für den Studiengang vorgesehen? (Kriterium 2.3) 

 [E] Auf welcher Grundlage wurde der in den Modulbeschreibungen ausgewiesene Workload bzw. 

die Zuordnung von Credits ermittelt bzw. geschätzt? (Kriterium 2.4) 

 [R] Welche Maßnahmen zur Überprüfung des angesetzten studentischen Workloads wurden im 

Zeitraum der Akkreditierung ergriffen? Was waren die zentralen Ergebnisse? Welche Verände-

rungen wurden aufgrund dieser Ergebnisse vorgenommen? (Kriterium 2.4/2.9) 

 [E/R] Falls im Studiengang Praxiselemente vorgesehen sind: Sind diese mit Credits versehen? Auf 

welcher Basis (Prüfung) werden diese Credits vergeben? (Kriterium 2.3) 

 [E/R] Welche Anerkennungsregeln für an anderen Hochschulen und außerhalb der Hochschule 

erbrachte Leistungen sind vorgesehen? Wo sind diese verbindlich festgeschrieben? (Kriterium 

2.3) 

 

Prüfungen und Prüfungsorganisation 

 [E/R] Wird jedes Modul mit einer Modulprüfung abgeprüft? Welche Überlegungen liegen der 

Auswahl von Prüfungsformen im Hinblick auf die in den Modulen zu erwerbenden Kompetenzen 

zu Grunde? (Kriterium 2.5) 

 [E/R] Ist sichergestellt, dass jeder Studierende im Verlauf des Studiums ein angemessenes Spekt-

rum an Prüfungsformen kennen lernt? (Kriterium 2.5)  

 [R] Wurden seit der letzten Akkreditierung Veränderungen am Prüfungskonzept des Studien-

gangs vorgenommen? (Kriterium 2.5) 

 [E/R] Welche Verantwortlichkeiten und Strukturen bestehen bezüglich der Organisation der Prü-

fungen? Wie sind die Prüfungen zeitlich organisiert? Wann und wie werden Prüfungstermine be-

kannt gegeben? In welchem Turnus werden Wiederholungsprüfungen angeboten? (Kriterium 

2.4) 

 [E/R] Ist im Rahmen der Prüfungsorganisation ein Nachteilsausgleich für Studierende mit Behin-

derung vorgesehen? Wo ist dieser verbindlich festgeschrieben? (Kriterium 2.3/2.5) 

 [E/R] Wurde die Prüfungsordnung in ihrer aktuell vorliegenden Form einer Rechtsprüfung unter-

zogen? Ist die Ordnung bereits veröffentlicht? (Kriterium 2.5) 

 [E/R] An welcher Stelle sind Studienverlauf, Prüfungsanforderungen und 

Nachteilsausgleichsregelungen öffentlich einsehbar? (Kriterium 2.8) 

 

Statistische Daten 

 [R] Hat sich der Studiengang in der Vergangenheit als studierbar erwiesen?  Bitte erörtern Sie 

dies anhand der zentralen Erkenntnisse aus den statistischen Angaben aus dem Anhang des An-

trags. (z. B. Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit, Anteil der Studierenden außerhalb 

der Regelstudienzeit, Verbleibsquote, Abbrecherquote, Workloadevaluation etc.). (Kriterium 2.9) 
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 [R] Gibt es Erkenntnisse über die Zahl der nicht bestandenen Modulprüfungen im Studiengang? 

Gibt es Module, in denen der Prozentsatz besonders hoch ist? (Kriterium 2.9) 

 [R] Mit welchen Noten konnten die letzten drei Absolventenjahrgänge des Studiengangs ihr Stu-

dium abschließen? Wie bewerten Sie die Ergebnisse auch bezüglich der Streuung im Notenspekt-

rum?  

  

5. Personelle und sächliche Ressourcen 

Personelle Ressourcen 

 [E/R] Welche personellen Ressourcen sind vorhanden, um die Lehre und Betreuung der Studie-

renden im Studiengang zu gewährleisten? (Kriterium 2.7) 

Bitte listen Sie die Stellen nach dem folgenden Muster auf: 

Stelle Denomination Inhaber/in Im Studiengang 

vertretende 

Lehrgebiete 

Auslaufend 

zum 

Lehrdeputat für 

den zu akkreditie-

renden Studien-

gang 

Weitere bediente 

Studiengänge 

C4 Alte Geschichte Prof. Dr. .... Römische Ge-

schichte, Nu-

mismatik 

XX.XX.20XX 4 SWS Lehramt Geschichte 

Master Antike 

Kultur 

...       

 

 [E/R] Sind die vorgesehenen Professuren und wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen besetzt, aus-

geschrieben, im Besetzungsverfahren oder haben sie einen kw-Vermerk? Falls Stellen in den 

nächsten fünf bis sieben Jahren auslaufen: Ist eine Wiederbesetzung beabsichtigt? (Kriterium 2.7) 

 [E/R] In welchem Umfang wird Lehrdeputat, das in der oben angeführten Tabelle dem zu akkre-

ditierenden Studiengang zugeordnet ist, polyvalent für andere Studiengänge genutzt? (Kriteri-

um 2.7) 

 [E/R] In welchem Umfang werden darüber hinaus Lehrleistungen, die in der oben angeführten 

Tabelle nicht enthalten sind, aus anderen Fächern oder anderen Fachbereichen/Fakultäten für 

den zu akkreditierenden Studiengang importiert? Um welche Lehrleistungen handelt es sich? 

Wie wird sichergestellt, dass die Lehrleistungen dauerhaft zur Verfügung stehen (siehe in diesem 

Fall auch die Erklärung der Hochschulleitung)? (Kriterium 2.7) 

 [E/R] Bitte geben Sie für die hauptamtlich Lehrenden die wichtigsten Forschungsprojekte und 

Publikationen und/oder die wichtigsten einschlägigen Tätigkeiten außerhalb der Hochschule, Ko-

operationen mit Partnern außerhalb der Hochschule und Projekte in der Anwendungsforschung 

aus den letzten fünf Jahren an. (Kriterium 2.7) 

 [E/R] Falls wesentliche Bestandteile durch Lehraufträge abgedeckt werden, führen Sie die regel-

mäßigen Lehrbeauftragten bitte nach folgendem Muster an. (Kriterium 2.7) 
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Lehrbeauftragte im Studiengang (nur für längerfristig beschäftigte Lehrbeauftragte) 

Name Akademischer 

Werdegang 

Derzeitige beruf-

liche Tätigkeit 

Lehrgebiete Lehrumfang Weitere Qualifikatio-

nen 

Dr. Klaus Müller Studium der 

Betriebswirt-

schaftslehre 

RWTH Aachen, 

Abschluss: Dipl.-

Kfm. (1993) 

Promotion RWTH 

Aachen (1998) 

Steuerberater, 

Kanzlei Müller & 

Partner, Köln 

Betriebliche 

Steuerlehre 

2 SWS Mitglied der deut-

schen Steuerjuristi-

schen Gesellschaft e.V. 

...      

 

 

 [E/R] Existiert ein Konzept zur Personalentwicklung und -qualifizierung? (Kriterium 2.7) 

 

Sächliche Ressourcen 

 [E/R] Welche sächliche Ausstattung (Räumlichkeiten, Bibliothek, Computerarbeitsplätze, Labore 

etc.) ist für die Durchführung des Studiengangs vorhanden? (Kriterium 2.7) 

 

6. Qualitätssicherung 

 [E/R] Bitte beschreiben Sie das für den Studiengang relevante Qualitätssicherungssystem. Auf 

welcher Ebene bzw. welchen Ebenen (Hochschule, Fachbereich/Fakultät) ist die Qualitätssiche-

rung für Lehre und Studium angesiedelt? Wie sind die Verantwortlichkeiten verteilt? (Kriterium 

2.9) 

 [E] Welche Maßnahmen zur Evaluation des Studiengangs sind vorgesehen? Wie wird sicherge-

stellt, dass die Ergebnisse bei der Weiterentwicklung des Studiengangs Berücksichtigung finden? 

(Kriterium 2.9) 

 [R] Welche Maßnahmen zur Evaluation des Studiengangs wurden durchgeführt? In welcher Wei-

se fanden die Ergebnisse bei der Weiterentwicklung des Studiengangs Berücksichtigung? (Kriteri-

um 2.9) 

 [R] Inwiefern wurden die Empfehlungen aus der vorangegangenen Akkreditierung des Studien-

gangs diskutiert und mit Blick auf die Weiterentwicklung des Studiengangs umgesetzt bzw. nicht 

umgesetzt? (Kriterium 2.9) 

 [E] In welcher Weise soll der Verbleib der Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs 

verfolgt werden? Inwieweit sollen diesbezügliche Erfahrungen bei der Weiterentwicklung des 

Studiengangs Berücksichtigung finden? (Kriterium 2.9) 



AQAS e.V. – Leitfaden zur Erstellung eines Akkreditierungsantrags 14 

 [R] In welcher Weise wurde der Verbleib der Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs 

verfolgt? Inwieweit haben diesbezügliche Erfahrungen bei der Weiterentwicklung des Studien-

gangs Berücksichtigung gefunden? (Kriterium 2.9) 

 

III. [R] Anhang 

Daten über Studierende (auf Studiengangsebene)4  

 Bitte dokumentieren Sie die Entwicklung der Studierendenzahlen für den zu akkreditierenden 

Studiengang. Dabei sollen die Studienanfängerzahlen über den Akkreditierungszeitraum fortge-

schrieben werden, um die Entwicklung der Zahlen nachvollziehen zu können. Daraus sollten die 

Verbleibs- bzw. die Abbrecherquote ersichtlich werden. Bitte berücksichtigen Sie dabei auch den 

Anteil weiblicher und ausländischer Studierender.5 

 Bitte dokumentieren Sie inklusive der Angabe der Studiendauer, wie viele Absolventinnen und 

Absolventen es bislang gegeben hat. 

 Bitte dokumentieren Sie – falls möglich –, wie viele Studierende einen Auslandsaufenthalt wäh-

rend des Studiums absolviert haben unter Angabe der Art (Praktikum/Studium) und der Ziellän-

der der Auslandsaufenthalte.  

 

Workloaderhebungen 

 Bitte dokumentieren Sie die Ergebnisse der Workloaderhebungen anhand entsprechender Do-

kumente (z. B. Evaluationsberichte, Protokolle von Gesprächen, Auswertung von Lerntagebü-

chern o. ä.). 

 

Prüfungsergebnisse 

 Bitte dokumentieren Sie die Abschlussnoten aller Absolventinnen und Absolventen, die den Stu-

diengang seit der vorangegangenen Akkreditierung abgeschlossen haben. 

 Bitte legen Sie eine Liste der letzten 50 abgeschlossenen Abschlussarbeiten unter Angabe des 

Themas und der Note dar. Sollten bislang weniger als 50 Abschlussarbeiten vorliegen, reichen Sie 

bitte eine Liste aller bislang abgeschlossenen Arbeiten ein. Aus dieser Liste werden nach dem Zu-

fallsprinzip einige Arbeiten ausgewählt, die bei der Vor-Ort-Begehung zur Einsichtnahme ausge-

legt werden sollen. 

 

Absolventenbefragungen/Verbleibsanalysen 

 Falls strukturierte Absolventenbefragungen durchgeführt wurden, legen Sie bitte eine Zusam-

menfassung der Ergebnisse bei. 

 

                                                           
4 Bei Paketakkreditierungen sind die Daten für jeden Studiengang zu dokumentieren. 
5 Diese Daten werden i. d. R. standardmäßig von der Hochschulverwaltung erfasst und können in der vorliegenden Form eingereicht 

werden. 
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Bescheid/Gutachten der vorangegangenen Akkreditierung und gegebenenfalls Auflagenerfüllung 

 Bitte legen Sie eine Kopie des Gutachtens und der Urkunde zur vorangegangenen Akkreditierung 

bei. 

 Bitte legen Sie eine Kopie der Bestätigung der Auflagenerfüllung bei. 

 

Das Modulhandbuch 

Das Modulhandbuch ist eine Zusammenstellung aller Beschreibungen der Module, die im Rahmen 

eines Studiengangs angeboten werden. Das „Handbuch“ stellt die einzelnen Module kurz vor und 

beschreibt die einzelnen Lehrveranstaltungen gemäß den KMK-Vorgaben. Eine Vorlage für eine Mo-

dulbeschreibung finden Sie auf der nächsten Seite, Beispiele für Modulbeschreibungen finden Sie im 

Anschluss daran. 

Bitte beschreiben Sie jedes Modul hinsichtlich  

 der Lernergebnisse, d. h. der Kompetenzen, die die Studierenden erwerben sollen, 

 der vermittelten Inhalte, 

 der Lehrformen der Lehrveranstaltungen/des Moduls, 

 der vorgesehenen Gruppengröße, 

 des erwarteten Arbeitsaufwandes der Studierenden in Stunden (workload) für die Lehrveranstal-

tungen,  

 der Anzahl der Leistungspunkte für das Modul, 

 der Art der Prüfungen, der Noten für die Lehrveranstaltungen/das Modul, 

 des Stellenwerts der Modulnote für die Endnote, 

 der Voraussetzungen für die Vergabe der Leistungspunkte, 

 der Voraussetzungen für die Teilnahme an dem Modul, 

 der Dauer des Moduls (Anzahl der Semester), 

 der Häufigkeit des Angebots des Moduls, 

 der Verwendung und Verwendbarkeit des Moduls/einzelner Lehrveranstaltungen in anderen 

Studiengängen sowie 

 der Zuordnung als Pflicht-, Wahlpflicht- oder Wahlmodul. 

Geben Sie bitte darüber hinaus jeweils die Namen der Lehrenden an, die die Lehrveranstaltungen für 

gewöhnlich durchführen oder die Inhalte verantworten. 
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Vorlage für eine Modulbeschreibung6  

Titel des Moduls 

Modulnummer Workload 
X h 

Credits 
X 

Studiensemester 
X. Sem 

Häufigkeit des 
Angebots 
Jedes Semes-
ter 

Dauer 

Lehrveranstaltung 
a) LV 1 
b) LV 2 

Kontaktzeit 
X SWS / xh 

Selbststudium Geplante Gruppengröße 

Lernergebnisse (learning outcomes) Kompetenzen 

Inhalte 

Lehrformen 
z. B. Seminaristischer Unterricht, Vorlesung, Projektarbeiten, Gruppenarbeiten, Planspiel, etc.. 

Teilnahmevoraussetzungen 
Formal: Prüfung in Modul xy muss bestanden sein, ... 
Inhaltlich: Modul ab sollte absolviert sein, ... 

Prüfungsform(en) 
 

Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten 
Bestandene Modulklausur sowie erfolgreiches Referat / Thesenpapier / Vortrag etc. in Veranstaltung 
xy 
 

Verwendung des Moduls (in anderen Studiengängen) 
Integrierter Studiengang x , Integrierter Studiengang y, Kombinationsstudiengang Ergänzungsfach z 
 

Stellenwert der Note für die Endnote 
 

Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende 
 

Sonstige Informationen 
 

 

 

                                                           
6 Diese Vorlage finden Sie auch unter www.aqas.de im Bereich “Downloads”. 


